


Textliche Festsetzungen

zum Bebauungsplan Nr. 138 der Stadt Neuß

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 02.11.1968 Es gilt die BauNVO 1962

1. Art der baulichen Nutzung

Die Art der baulichen Nutzung ist im Bebauungsplan entsprechend den Bestimmungen der §§ 6 
und 7 der BauNVO vom 26.6.1962 festgelegt.

2. Maß der baulichen Nutzung

Das Maß der baulichen Nutzung ist durch die Zahl der Vollgeschosse sowie durch die Grund-
und Geschoßflächenzahl (§ 17 BauNVO) im Plan festgelegt. Die dort ausgewiesene Zahl der 
Vollgeschosse ist einzuhalten, d. h. sie darf weder über- noch unterschritten werden.

3. Baugestaltung

Die Festsetzungen über die Baugestaltung beruhen auf § 9 (2) BBauG und § 4 der 1. DVO zum 
BBauG sowie § 103 der BauO NW.

a) Allgemeines

Bei der Formgebung der baulichen Anlagen soll die neuzeitliche Baukunst, insbesondere 
auch durch die Anwendung der zeitgemäß Baukonstruktionen und Bauelemente zum Aus-
druck kommen.

Gebäudegruppen, die eine räumliche Einheit bilden, müssen in der Außengestaltung und der 
Materialverwendung der Außenfronten und Dächer aufeinander abgestimmt werden. Bei 
allen Außenfronten sind grundsätzlich Verblendbauweisen anzuwenden. *

b) Dächer

Die Dächer der Wohn- und Geschäftshäuser sind als Satteldächer mit ca. 25 ° Dachneigung 
auszubilden. Dachaufbauten und Drempel sind nicht gestattet. Als Eindeckungsmaterial sind 
dunkel engobierte oder altfarbene Ziegel zu verwenden. Das Eckhaus an der Marienstraße / 
geplante Straße ist mit Flachdach zu versehen.

c) Außenanlagen

Die unbebauten Grundstücksteile zur geplanten Straße hin sind als offene Grünflächen ohne 
Einfriedigung zu gestalten.

* Die aufgrund der Verfügung des Regierungspräsidenten vom 25.03.1968 – Akz. 34.3.12.08 
– geänderten Festsetzungen, wurden in den Text eingearbeitet.




